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Mots de OMAR KHAYYAM

Omar Ibn Ibrahim El Khayy&m nacquit dans le Kho-
rassan', präs de la ville de Nichapour, vers Van 1040

de l'ere chritienne. 11 est un desespdrd qui se masque
d'un sourire dis qu'un sanglot l'dtrangle. •..

Oublie que tu devais etre recompense hier et

que tu ne l'as pas ete. Soix heureux. Ne regrette
rien. N'attends rien. Ce qui doit t'arriver est ecrit
dans le Livre que feuillette, au hasard, le vent de

l'Eternite.
*

Ami, ne fais aucun projet pour demain. Sais-tu,
seulement, si tu pourras achever la phrase que tu

vas commencer? Demain, nous serons peut-etre
loin de ce caravanserail, et dejä pareils ä ceux qui
ont disparu, il y a sept mille ans.

Port Said

Sachen und Dokumente allgemeinen Charakters zu sammeln und zur
Kenntnis der beteiligten Staaten zu bringen, besonders im Hinblick auf
die Infektionskrankheiten, und unter diesen vor allem Cholera, Pest,

Gelbfieber, Fleckfieber und Pocken, ebenso wie die zum Kampf gegen
diese Krankheiten ergriffenen Massnahmen. Gleichzeitig wird in
seinen Statuten gesagt: «Die Regierungen teilen dem Amt die
Massnahmen mit, die zur Sicherung der Durchführung der Internationalen
Sanitätskonvention ergriffen worden sind. Das Amt schlägt Aende-
rungen vor, die zur Durchführung dieser Massnahmen von Vorteil sein
dürften.»

Die Internationale Sanitätskonvention vom 21. Juni 1926, der sich
70 Nationen angeschlossen haben und die als Gesetz der internationalen

Prophylaxe gilt, hat die Art der Mitteilungen der Seuchennachrichten

geregelt. Jede Regierung muss unverzüglich den andern
Regierungen und dem Internationalen Gesundheitsamt den ersten
Fall von Pest, Cholera und Gelbfieber mitteilen, der in ihrem Lande
festgestellt worden ist, wie auch den ersten Fall ausserhalb der bereits
befallenen Bezirke. Sie hat auch das Vorkommen einer Fleckfieberoder

Pockenepidemie anzuzeigen. Den Meldungen folgen so bald wie
möglich eingehende Nachrichten über das Wesen der Epidemie, über
die Ausdehnung der befallenen Bezirke und über die ergriffenen
Massnahmen. Das Internationale Gesundheitsamt leitet diese Meldungen
weiter an die Gesundheitsbehörden der beteiligten Staaten. Es kann

seine Ermittlungen durch Fragen, auf welche die Gesundheitsbehörden
antworten müssen, vervollständigen.

Das Hygienekomitee des Völkerbundes verfügte seit 1922 über
einen Seuchennachrichtendienst. Das Komitee wurde vor dem Kriege
von fast allen Ländern der Welt von den hauptsächlichsten
meldepflichtigen Infektionskrankheiten in Kenntnis gesetzt. Diese
Nachrichten ergänzten die des Internationalen Gesundheitsamtes; es fand
ein dauernder Nachrichtenaustausch zwischen den beiden
Organisationen statt. Das Hygienekomitee des Völkerbundes hatte in Singapore

ein Sonderamt gegründet, mit dem Auftrag, die Seuchen im
Fernen Osten zu überwachen und telegraphisch alle Nachrichten von
augenblicklicher Bedeutung mitzuteilen.

Da die ansteckenden Krankheiten meist aus entfernten Ländern
nach Europa gebracht werden, interessiert uns vor allem auch, wie
die umliegenden Länder den Gesundheitsschutz an den Meeresgrenzen
durchführen.

Die Meeresgrenzen sind am leichtesten zu verteidigen, da die
Schiffe nur in den Häfen anlegen können. Die Bedeutung der Häfen
entspricht der Höhe der Tonnage ihrer Schiffe, ist also besonders
hoch für Schiffe mit weiter Fahrt.

Sanitätseinrichtungen, wie Lazarette und Sanitätsstationen, stehen
zur Verfügung des Marine-Sanitätsdienstes. Ausser dem hierfür
notwendigen Personal spielen noch die Schiffsärzte eine wichtige Rolle.

OMAR KHAYYAM PARLE
J'ai eu des maitres eminents. Je me suis rejoui

de mes progres, de mes triomphes. Quand j'cvoque
le savant que j'etais, je le compare ä l'eau qui
prend la forme du vase et ä la fumee que le venl
dissipe.

J'ai vu, hier, un polier qui etail assis devant
son tour. II modelait les anses et les flancs de ses

urnes. II petrissait des cranes de sultans et des

mains de mendiants.

Im Suezkanal
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